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N e u b e k a n n t m a c h u n g
des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes

Vom 7. November 2008

Aufgrund des Artikels 8 des Haushaltsbegleitgesetzes 2008
vom 17. Dezember 2007 (Nds. GVBl. S. 775) wird nachste-
hend der Wortlaut des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes
in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung

der Bekanntmachung vom 11. Februar 2004 (Nds. GVBl.
S. 44),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 29. April 2004 (Nds. GVBl.
S. 140),

des Artikels 4 des Gesetzes vom 16. September 2004 (Nds.
GVBl. S. 362),

des Artikels 3 des Gesetzes vom 5. November 2004 (Nds.
GVBl. S. 402),

des Artikels 4 des Gesetzes vom 5. November 2004 (Nds.
GVBl. S. 408),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2004 (Nds.
GVBl. S. 616),

des Artikels 6 des Gesetzes vom 16. Dezember 2004 (Nds.
GVBl. S. 638),

des Artikels 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2004 (Nds.
GVBl. S. 664),

des Artikels 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 (Nds.
GVBl. S. 426),

der Artikel 1 und 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2006
(Nds. GVBl. S. 597),

des Artikels 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2007 (Nds. GVBl.
S. 319),

des Artikels 5 des Gesetzes vom 13. September 2007 (Nds.
GVBl. S. 444),

des Artikels 1 des Gesetzes vom 16. November 2007 (Nds.
GVBl. S. 636) und 

des Artikels 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2007 (Nds.
GVBl. S. 775)

bekannt gemacht.

Hannover, den 7. November 2008

Niedersächsisches Finanzministerium

M ö l l r i n g

Minister
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Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) 
in der Fassung vom 7. November 2008

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamtinnen und
Beamten des Landes, der Gemeinden, der Landkreise und der
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts so-
wie der Richterinnen und Richter des Landes; ausgenommen
sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, die Beamtin-
nen und Beamten auf Widerruf, die nebenbei verwendet wer-
den, und die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

(2) Dieses Gesetz regelt ferner die Versorgungsbezüge sowie
die Gewährung von Sonderzahlungen an Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger. 

(3) Für die Besoldung und Versorgung der in den Absätzen 1
und 2 genannten Personen gelten die bis zum 31. August 2006
gültigen bundesrechtlichen Vorschriften fort, soweit sich aus
diesem Gesetz nichts anderes ergibt.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Niedersächsische Besoldungsordnungen

Die Zuordnung der bundesrechtlich nicht geregelten Ämter
zu den Besoldungsgruppen, die Amtsbezeichnungen und die
Gewährung besonderer landesrechtlicher Zulagen in diesen
Ämtern richten sich nach den Niedersächsischen Besoldungs-
ordnungen A, B, C und W (Anlage 1).

§ 2 a

Besoldung der Professorinnen und Professoren und der 
hauptamtlichen Mitglieder der Hochschulpräsidien

(1) 1Die Ämter der Professorinnen und Professoren an Hoch-
schulen werden den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 der
Bundesbesoldungsordnung W zugeordnet. 2Die Ämter der
hauptamtlichen Mitglieder von Hochschulpräsidien werden
der Besoldungsgruppe W 3 der Bundesbesoldungsordnung W
zugeordnet, soweit sie nicht den Besoldungsordnungen A
oder B zugeordnet sind.

(2) 1Über die Gewährung von Leistungsbezügen an Präsi-
dentinnen und Präsidenten sowie Vizepräsidentinnen und Vi-
zepräsidenten entscheidet bei Hochschulen in Trägerschaft
des Staates das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, bei
Hochschulen in Trägerschaft von rechtsfähigen Stiftungen
des öffentlichen Rechts der Stiftungsrat. 2Über die Gewährung
von Leistungsbezügen an Professorinnen und Professoren ent-
scheidet das Präsidium, im Bereich Humanmedizin der Uni-
versität Göttingen der Vorstand, in eigener Zuständigkeit.

(3) 1Bei der Gewährung von Leistungsbezügen nach § 33
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in
der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I
S. 1457), an Professorinnen und Professoren sind besondere
Leistungen in der Lehre insbesondere unter Berücksichtigung
der im Rahmen der Lehrevaluation und studentischen Lehr-
veranstaltungskritik (§ 5 des Niedersächsischen Hochschul-
gesetzes) gewonnenen Erkenntnisse zu beurteilen; die zustän-
dige Studiendekanin oder der zuständige Studiendekan ist zu
hören. 2Zur Bewertung der Leistungen in der Forschung sol-
len Gutachten auswärtiger sachverständiger Personen berück-
sichtigt werden.

(4) 1Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2
BBesG können über den in § 33 Abs. 3 Satz 1 BBesG genann-
ten Vomhundertsatz hinaus für ruhegehaltfähig erklärt wer-
den. 2Die Hochschule hat dem Land in diesen Fällen auch auf

den in Satz 1 bezeichneten Betrag den Versorgungszuschlag
wie für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten zu
entrichten; eine Erhöhung der Zuführung des Landes an die
Hochschule als Landesbetrieb zu diesem Zweck ist ausge-
schlossen. 3Die Hochschule soll die nebenamtlich wahrzuneh-
menden Funktionen und Aufgabenbereiche, für die Funktions-
Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BBesG in
Betracht kommen, sowie deren jeweilige Höhe in einer Ord-
nung allgemein festlegen.

(5) 1Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur bestimmt
durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium das Nähere über die Gewährung von Leistungsbezügen
an Professorinnen und Professoren sowie an hauptamtliche
Mitglieder der Hochschulpräsidien. 2Es soll dabei den Hoch-
schulen weitgehende Entscheidungsspielräume einräumen
und die für die Gewährung von Leistungsbezügen nach § 33
BBesG vorgesehenen Möglichkeiten grundsätzlich ausschöp-
fen. 3Insbesondere sind das Vergabeverfahren, die Voraus-
setzungen und die Kriterien der Vergabe, die Ruhegehalt-
fähigkeit der Leistungsbezüge und deren Teilnahme an den
regelmäßigen Besoldungsanpassungen zu regeln. 4In der Ver-
ordnung sind auch nähere Bestimmungen über die Vorausset-
zungen und das Verfahren für die Gewährung von For-
schungs- und Lehrzulagen nach § 35 Abs. 1 BBesG an Profes-
sorinnen und Professoren zu treffen.

(6) Die für die Bemessung des Gesamtbetrags der Leistungs-
bezüge maßgebenden durchschnittlichen Besoldungsausgaben
im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BBesG im Jahr 2001 werden
für den Bereich der Fachhochschulen auf 60 000 Euro und für
den Bereich der Universitäten und gleichgestellten Hochschu-
len auf 71 000 Euro festgestellt.

(7) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur kann die
zur Durchführung des § 34 BBesG erforderlichen Daten bei
den Stiftungen erheben, die Träger einer Hochschule sind.

(8) 1Das Finanzministerium setzt den Besoldungsdurch-
schnitt aus Anlass von allgemeinen Besoldungsanpassungen
unter Berücksichtigung von Veränderungen der Stellenstruk-
tur neu fest. 2Dabei ist ein pauschaler Abschlag vorzunehmen,
der sich aus den nicht an einer Besoldungserhöhung teil-
nehmenden Besoldungsbestandteilen ergibt. 3Veränderungen
von Sonderzahlungen nach § 8 sind einzubeziehen.

§ 2 b

Besoldung der Professorinnen und Professoren 
an der Polizeiakademie Niedersachsen

(1) Die Grundgehaltssätze bestimmen sich bis zum 31. De-
zember 2007 nach Anlage IV Nr. 3 BBesG und Anlage 1 zu
Nummer 1 der Bekanntmachung des Bundesministers des In-
nern vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1843).

(2) 1Über die Gewährung von Leistungsbezügen an Professo-
rinnen und Professoren an der Polizeiakademie entscheidet
die Direktorin oder der Direktor der Polizeiakademie. 2§ 33
Abs. 1 und 3 sowie § 34 Abs. 2 bis 4 BBesG gelten für Profes-
sorinnen und Professoren an der Polizeiakademie entspre-
chend.

(3) 1Bei der Gewährung von Leistungsbezügen nach § 33
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BBesG an Professorinnen und Professoren
an der Polizeiakademie sind besondere Leistungen in der Leh-
re insbesondere unter Berücksichtigung der im Rahmen der
Lehrevaluation gewonnenen Erkenntnisse zu beurteilen. 2Zur
Bewertung der Leistungen in der Forschung sollen Gutachten
auswärtiger sachverständiger Personen berücksichtigt wer-
den.

(4) 1Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2
BBesG können über den in § 33 Abs. 3 Satz 1 BBesG genann-
ten Vomhundertsatz hinaus für ruhegehaltfähig erklärt wer-
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den. 2Die Polizeiakademie hat dem Land in diesen Fällen auf
den in Satz 1 bezeichneten Betrag den Versorgungszuschlag
wie für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten zu
entrichten. 3Die Polizeiakademie soll die nebenamtlich wahr-
zunehmenden Funktionen und Aufgabenbereiche, für die
Funktions-Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BBesG
in Betracht kommen, sowie deren jeweilige Höhe durch Sat-
zung allgemein festlegen.

(5) 1Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch
Verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
das Nähere über die Gewährung von Leistungsbezügen an
Professorinnen und Professoren an der Polizeiakademie. 2§ 2 a
Abs. 5 Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend.

(6) Die für die Bemessung des Gesamtbetrags der Leistungs-
bezüge maßgebenden durchschnittlichen Besoldungsausgaben
im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BBesG werden für
die Polizeiakademie für das Jahr 2007 auf 60 273 Euro fest-
gestellt.

(7) 1Das Finanzministerium setzt den Besoldungsdurch-
schnitt aus Anlass von allgemeinen Besoldungsanpassungen
unter Berücksichtigung von Veränderungen der Stellenstruk-
tur neu fest. 2Dabei ist ein pauschaler Abschlag vorzunehmen,
der sich aus den nicht an einer Besoldungsanpassung teil-
nehmenden Bezügebestandteilen ergibt. 3Veränderungen von
Sonderzahlungen nach § 8 sind einzubeziehen.

§ 3

Eingangsamt für Laufbahnen des mittleren 
technischen Dienstes und des Werkdienstes

In Laufbahnen, in denen die Meisterprüfung, die Ab-
schlussprüfung als staatlich geprüfte Technikerin oder staat-
lich geprüfter Techniker oder das Befähigungszeugnis für
Kapitäne AK oder BK vorgeschrieben ist, wird das Eingangs-
amt für Beamtinnen und Beamte, die diese Prüfungen bestan-
den haben, der Besoldungsgruppe A 7 zugeordnet.

§ 4

Familienzuschlag

Ledige Beamtinnen und Beamte, die aufgrund dienstlicher
Verpflichtung in Gemeinschaftsunterkunft wohnen, erhalten
den Familienzuschlag nach § 39 Abs. 1 BBesG.

§ 5

Aufwandsentschädigungen

(1) 1Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt werden,
wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung finanzielle
Aufwendungen entstehen, deren Übernahme den Betreffen-
den nicht zugemutet werden kann, und der Haushaltsplan
Mittel dafür zur Verfügung stellt. 2Wenn aufgrund tatsäch-
licher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen nach-
vollziehbar ist, dass und in welcher Höhe dienstbezogene
finanzielle Aufwendungen typischerweise entstehen, sind Auf-
wandsentschädigungen in festen Beträgen zulässig. 3Deren
Festlegung bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums.

(2) 1Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Verord-
nung Vorschriften über die Gewährung von Aufwandsent-
schädigungen an Beamtinnen und Beamte der Gemeinden,
der Landkreise und der sonstigen ihrer Aufsicht unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts zu erlassen. 2Vor dem Erlass von Vorschriften für
Beamtinnen und Beamte der Gemeinden, Landkreise und
Kommunalverbände sind die kommunalen Spitzenverbände
zu beteiligen.

(3) Soweit Vorschriften nach Absatz 2 nicht erlassen wor-
den sind, bedarf die Ausbringung von Mitteln für Aufwands-

entschädigungen im Haushaltsplan oder einem entsprechen-
den Plan der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts der Zustim-
mung der obersten Aufsichtsbehörde oder der von dieser
bestimmten Stelle und des Finanzministeriums.

§ 6

Sonstige Geldzuwendungen

1Neben den besoldungsrechtlichen Bezügen und neben
Aufwandsentschädigungen dürfen die Gemeinden, die Land-
kreise und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts ihren Beamtinnen und Beamten sonstige Geld-
zuwendungen nur nach den für die Beamtinnen und Beamten
des Landes geltenden Bestimmungen gewähren. 2Sonstige
Geldzuwendungen sind Geld- und geldwerte Leistungen, die
die Beamtinnen und Beamten unmittelbar oder mittelbar von
ihrem Dienstherrn erhalten, auch wenn sie über Einrichtun-
gen geleistet werden, zu denen die Beamtinnen und Beamten
einen eigenen Beitrag leisten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht
für sonstige Geldzuwendungen, die öffentlich-rechtliche
Kreditinstitute und öffentlich-rechtliche Versicherungen aus
Gründen ihrer Stellung im Wettbewerb sowie deren Verbände
gewähren.

§ 7

Anrechnung von Sachbezügen

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verord-
nung Vorschriften über den Höchstbetrag der für die Ein-
räumung einer Dienstwohnung nach § 10 BBesG anzurech-
nenden Dienstwohnungsvergütung zu erlassen.

(2) Beamtinnen und Beamte, die zum Tragen von Dienst-
kleidung verpflichtet sind, erhalten freie Dienstkleidung und
Ausrüstung oder einen Dienstkleidungszuschuss.

§ 8

Jährliche Sonderzahlungen

(1) 1Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen A 2
bis A 8 erhalten neben ihren Dienstbezügen für den Monat
Dezember eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 420 Euro.
2§ 6 Abs. 1 BBesG gilt entsprechend.

(2) 1Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger erhalten
neben ihren Dienst-, Anwärter- oder Versorgungsbezügen für
den Monat Dezember für jedes Kind, für das ihnen in Bezug
auf den Monat Dezember ein Familienzuschlag gewährt wird,
eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 120 Euro, für das
dritte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind beträgt
die Sonderzahlung 400 Euro. 2Sind die Voraussetzungen für
die Gewährung von Dienst-, Anwärter- oder Versorgungs-
bezügen während des Jahres aus anderen Gründen als durch
Tod oder den in § 35 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 des Niedersächsi-
schen Beamtengesetzes genannten Gründen entfallen, so wird
die Sonderzahlung nach Satz 1 für die Kinder gewährt, die bei
Fortbestehen dieser Voraussetzungen in Bezug auf den Monat
Dezember bei der Höhe des Familienzuschlags zu berücksich-
tigen wären. 3Waisen, denen der Familienzuschlag zusteht,
erhalten diese Sonderzahlung selbst. 

(3) 1Ergänzend zu den jährlichen Sonderzahlungen nach
den Absätzen 1 und 2 werden neben den Bezügen für den Mo-
nat Dezember 2007 einmalig gewährt:

1. Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern eine
Sonderzahlung (§ 67 BBesG) in Höhe von 860 Euro, wobei
§ 6 Abs. 1 BBesG entsprechend gilt,

2. Anwärterinnen und Anwärtern eine Sonderzahlung in
Höhe von 250 Euro sowie
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3. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern
eine Sonderzahlung im Sinne des § 50 Abs. 4 des Beam-
tenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der Fassung vom
16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1652)

a) zum Ruhegehalt in Höhe von 614 Euro,

b) zum Witwen- oder Witwergeld (Anteilssatz 60 vom
Hundert) in Höhe von 368 Euro,

c) zum Witwen- oder Witwergeld (Anteilssatz 55 vom
Hundert) in Höhe von 338 Euro,

d) zum Unfallwaisengeld in Höhe von 184 Euro,

e) zum Vollwaisengeld in Höhe von 123 Euro und

f) zum Halbwaisengeld in Höhe von 74 Euro.
2Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Personen, die einen Unterhalts-
beitrag aufgrund eines Gnadenerweises oder einer Diszi-
plinarentscheidung oder Übergangsgeld nach den §§ 47
und 47 a BeamtVG erhalten. 3Die §§ 25 und 63 BeamtVG
gelten entsprechend; anteilige Vomhundertsätze sind zu
berücksichtigen.

§ 9

Dienstpostenbewertung

(1) Jeder Dienstposten, der mit einer Beamtin oder einem
Beamten besetzt ist oder besetzt werden soll, ist nach sach-
gerechter Bewertung einem der in den Besoldungsordnungen
aufgeführten Ämter zuzuordnen (Dienstpostenbewertung).

(2) Die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewil-
ligten Planstellen auf die Dienstposten sind für jede Behörde
auszuweisen.

(3) 1Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium durch Verordnung
Vorschriften über die Bewertung der Dienstposten der Beam-
tinnen und Beamten der Gemeinden, der Landkreise und der
sonstigen ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu erlassen.
2§ 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 10

— aufgehoben —

§ 11

Einweisung in Planstellen

§ 49 Abs. 1 und 2 der Niedersächsischen Landeshaushalts-
ordnung gilt für die Gemeinden, die Landkreise und die sons-
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts entspre-
chend.

§ 12

Höhe der Besoldung

1Die Höhe der Besoldung ergibt sich aus den Anlagen 2
bis 18 für die dort genannten Besoldungsbestandteile. 2Von
diesen Anlagen ersetzen die Anlagen 2, 4, 5 und 9 bis 17 die
entsprechenden Anlagen IV, VIII, V und VI a bis VI i zum
Bundesbesoldungsgesetz. 3Die Anlagen 3 und 7 ersetzen die
Anlage 1 zu Nummer 1 der Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums des Innern vom 10. September 2003 (BGBl. I
S. 1843). 4Die Anlage 6 ersetzt die Anlage IX zum Bundes-
besoldungsgesetz im Hinblick auf Amtszulagen und die allge-
meine Stellenzulage nach Nummer 27 der Vorbemerkung der
Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz. 5Die Beträge der An-
lage 18 treten an die Stelle der Beträge in § 4 Abs. 1 und 3 der
Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung

für Beamte in der Fassung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3494), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
9. November 2004 (BGBl. I S. 2774).

§ 13

Besoldungs- und versorgungsrechtlicher 
Anpassungsausschluss

Das Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz
2003/2004 gilt für die durch Landesrecht bestimmten Emp-
fängerinnen und Empfänger von Dienst- oder Versorgungsbe-
zügen aus den Besoldungsgruppen B 9 und B 10 nicht, soweit
dadurch die Grundgehaltssätze und Amtszulagen um 1,0 vom
Hundert ab 1. August 2004 erhöht werden.

§ 14

Zusätzliche Vergütung bei verlängerter regelmäßiger
wöchentlicher Arbeitszeit im Feuerwehrdienst

1Den Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes der
Gemeinden und Landkreise, deren Dienst aus Arbeitsdienst
und Bereitschaftsdienst besteht, kann bei einer Verlängerung
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 56 Stunden
eine zusätzliche Vergütung für jede geleistete Schicht gewährt
werden. 2Die zusätzliche Vergütung beträgt für jede geleistete
24-Stunden-Schicht 25 Euro in den Besoldungsgruppen A 7
und A 8, 35 Euro in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 und
50 Euro in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16. 3Bei kürze-
ren Schichten verringern sich die Beträge nach Satz 2 entspre-
chend.

Anlage 1
(zu § 2)

Niedersächsische Besoldungsordnungen A, B, C und W

Vorbemerkungen

1. 1Künftig wegfallende Ämter sind im A n h a n g  zu der
jeweiligen Niedersächsischen Besoldungsordnung aufge-
führt. 2Diese Ämter dürfen nicht mehr verliehen werden.
3Beamtinnen und Beamten, die ein künftig wegfallendes
Amt innehaben, kann jedoch im Wege der Beförderung ein
ebenfalls als künftig wegfallend bezeichnetes Amt verlie-
hen werden, sofern nicht eine Beförderung in ein anderes
Amt möglich ist. 4Ämter der Besoldungsordnung C dürfen
nur vor dem 2. Oktober 2007 und nur an Beamtinnen und
Beamte verliehen werden, die unmittelbar zuvor ein Amt
der Bundesbesoldungsordnung C innehatten.

2. Beamtinnen und Beamte der Niedersächsischen Besol-
dungsordnung A bei Justizvollzugseinrichtungen sowie in
geschlossenen Abteilungen oder Stationen bei psychiatri-
schen Krankenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug
von Maßregeln der Sicherung und Besserung dienen, er-
halten eine Stellenzulage nach Nummer 12 der Vorbemer-
kungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.

3. 1Beamtinnen und Beamte, die bis zu ihrer Wahl zur Leite-
rin oder zum Leiter oder hauptberuflichen Mitglied eines
Leitungsgremiums einer Hochschule als Professorin oder
Professor der Besoldungsgruppe C 4 ein höheres Grund-
gehalt zuzüglich des Familienzuschlags und der Zuschüs-
se nach Nummer 1 oder 2 der Vorbemerkungen zu der
Bundesbesoldungsordnung C bezogen haben, erhalten eine
Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem jeweiligen Grundgehalt zuzüglich des Fami-
lienzuschlags und dem Grundgehalt zuzüglich des Famili-
enzuschlags und der Zuschüsse, die ihnen im bisherigen
Amt zugestanden hätten. 2Die Ausgleichszulage ist ruhe-
gehaltfähig, soweit sie zum Ausgleich des Grundgehalts,
des Familienzuschlags oder eines ruhegehaltfähigen Zu-
schusses dient.



Nds. GVBl. Nr. 22/2008, ausgegeben am 13. 11. 2008

338

4. Die Nummern 25 und 27 der Vorbemerkungen zu den
Bundesbesoldungsordnungen A und B gelten entsprechend.

5. 1Richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer Besol-
dungsgruppe einschließlich der Gewährung von Amtszu-
lagen nach der Schülerzahl einer Schule oder eines Teils
einer Schule, so ist die Schülerzahl aus der amtlichen
Schulstatistik maßgebend. 2Aufgrund der sich danach er-
gebenden Zuordnung sind die Ernennung und die Gewäh-
rung einer Amtszulage sowie die Einweisung in eine höhere
Planstelle nur zulässig, wenn die für die Einstufung maß-
gebliche Schülerzahl bereits ein Jahr vorgelegen hat und
mit hinlänglicher Sicherheit davon ausgegangen werden
kann, dass sie mindestens drei weitere Jahre erreicht
wird. 3Dies gilt auch für Ämter der Bundesbesoldungsord-
nung A; § 19 Abs. 2 BBesG bleibt unberührt.

Niedersächsische Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe 1

Besoldungsgruppe 2

Besoldungsgruppe 3

Besoldungsgruppe 4

Gestütwärterin, Gestütwärter1)

1) Eingangsamt im Sinne des § 24 BBesG.

Besoldungsgruppe 5

Gestütoberwärterin, Gestütoberwärter 

Besoldungsgruppe 6

Deichvögtin, Deichvogt1)

Gestüthauptwärterin, Gestüthauptwärter2)

Sattelmeisterin, Sattelmeister3)

Strommeisterin, Strommeister

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 7, A 8 oder A 9.
2) Für bis zu 20 vom Hundert der Gesamtzahl der Planstellen des

einfachen Gestütsdienstes.
3) Als Eingangsamt.

Besoldungsgruppe 7

Deichvögtin, Deichvogt1)

Hafenmeisterin, Hafenmeister2)

Obersattelmeisterin, Obersattelmeister

Oberstrommeisterin, Oberstrommeister

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 6, A 8 oder A 9.
2) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 8.

Besoldungsgruppe 8

Deichvögtin, Deichvogt1)

Hafenmeisterin, Hafenmeister2)

Hauptsattelmeisterin, Hauptsattelmeister

Hauptstrommeisterin, Hauptstrommeister

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 6, A 7 oder A 9.
2) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 7.

Besoldungsgruppe 9

Deichvögtin, Deichvogt2)

Erste Hauptsattelmeisterin, Erster Hauptsattelmeister1)

Erste Hauptstrommeisterin, Erster Hauptstrommeister

Jugendleiterin, Jugendleiter3)

Lehrerin für Fachpraxis, Lehrer für Fachpraxis3)

1) Erhält als Technische Leiterin oder Technischer Leiter der Hengst-
prüfungsanstalt Adelheidsdorf eine Amtszulage nach Anlage 8.

2) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 6, A 7 oder A 8.
3) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10 oder A 11.

Besoldungsgruppe 10

Erste Oberin, Erster Pflegevorsteher

— als Leiterin oder Leiter eines Pflegedienstes mit mindes-
tens 150 Pflegekräften1)5)

Fachlehrerin, Fachlehrer

— an einer Grund-, Haupt-, Real- oder Förderschule mit Lehr-
befähigung für mindestens zwei musisch-technische
Fächer2)

Jugendleiterin, Jugendleiter4)

— soweit an einer berufsbildenden Schule2)3)5)

Lehrerin für Fachpraxis, Lehrer für Fachpraxis4)

1) Erhält bei Bestellung zum Mitglied der Krankenhausleitung für die
Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage in Höhe von 8 vom Hun-
dert des Endgrundgehalts.

2) Eingangsamt im Sinne des § 24 BBesG.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
4) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 9 oder A 11.
5) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11.

Besoldungsgruppe 11

Erste Oberin, Erster Pflegevorsteher

— als Leiterin oder Leiter eines Pflegedienstes mit mindes-
tens 300 Pflegekräften1)

Fachlehrerin, Fachlehrer

— für künstlerischen Entwurf2)3)

Jugendleiterin, Jugendleiter

— als Klassenleiterin oder Klassenleiter an einer Förderschule4)

— an einer berufsbildenden Schule5)

Lehrerin für Fachpraxis, Lehrer für Fachpraxis6)

1) Erhält bei Bestellung zum Mitglied der Krankenhausleitung für die
Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage in Höhe von 8 vom Hun-
dert des Endgrundgehalts.

2) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 12.
3) Eingangsamt im Sinne des § 24 BBesG.
4) Das Amt darf erst nach einer Unterrichtstätigkeit von acht Jahren

nach der Anstellung verliehen werden.
5) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10.
6) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 9 oder A 10.

Besoldungsgruppe 12

Fachlehrerin, Fachlehrer

— für künstlerischen Entwurf1)4)

Konrektorin, Konrektor

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters eines an einer Gesamtschule
geführten Primarbereichs mit einer Schülerzahl von mehr
als 3603)

Lehrerin, Lehrer

— an einer Schule für Blinde2)

— an einer Schule für Gehörlose und Schwerhörige2)

Rektorin, Rektor

— an einer Kooperativen Gesamtschule als Leiterin oder Lei-
ter des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 131
bis 1803)
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Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor

— an einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig
mit einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschüler-
zahl von mehr als 5403)

— an einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl bis 80 und einer Gesamtschülerzahl
von mehr als 5403)

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
4) In diese Besoldungsgruppe kann nur eingestuft werden, wer nach

Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen eine achtjährige Lehr-
tätigkeit oder eine dreijährige Dienstzeit seit der Einstellung als
Fachlehrerin oder Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 11 ver-
bracht hat.

Besoldungsgruppe 13

Dozentin, Dozent

— an einer Volkshochschule3)

Förderschullehrerin, Förderschullehrer4) 

Förderschulrektorin, Förderschulrektor

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl bis 40 und einer Gesamtschüler-
zahl bis 802)

— einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl bis 40
oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schülerzahl
bis 307)

Konrektorin, Konrektor

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Gesamtschülerzahl von 181 bis 360,

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Gesamtschülerzahl von mehr als 3602),

einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
und einer Gesamtschülerzahl von 181 bis 360,

einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
und einer Gesamtschülerzahl von mehr als 3602)

— als Dezernentin oder Dezernent beim Landesamt für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung

— als Fachbereichsleiterin oder Fachbereichsleiter an einer
Gesamtschule

— als Jahrgangsleiterin oder Jahrgangsleiter im Sekundar-
bereich I einer Integrierten Gesamtschule

Oberlehrerin, Oberlehrer

— im Justizvollzugsdienst4)

Polizeioberlehrerin, Polizeioberlehrer4)

Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters einer zusammengefassten Schule
mit Realschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von 181
bis 3602)

Realschulrektorin, Realschulrektor

— als Leiterin oder Leiter des Realschulzweigs mit einer Schü-
lerzahl von 131 bis 180 an einer Kooperativen Gesamt-
schule2)

Rektorin, Rektor

— als Leiterin oder Leiter

des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 181
bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule, 

des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von mehr als
360 an einer Kooperativen Gesamtschule2),

eines bei einer Gesamtschule geführten Primarbereichs
mit einer Schülerzahl von 181 bis 360,

eines bei einer Gesamtschule geführten Primarbereichs
mit einer Schülerzahl von mehr als 3602)

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Gesamtschülerzahl bis 180

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Gesamtschülerzahl von 181 bis 3602)

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
und einer Gesamtschülerzahl bis 80

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
und einer Gesamtschülerzahl von 81 bis 3602)

Seefahrtoberlehrerin, Seefahrtoberlehrer4)5) 

Studienrätin, Studienrat

— mit der Befähigung für das Lehramt an der Schule für
Blinde im Landesbildungszentrum für Blinde bei einer der
Befähigung entsprechenden Verwendung8)

— mit der Befähigung für das Lehramt an Schulen für Gehör-
lose und Schwerhörige in den Landesbildungszentren für
Hörgeschädigte bei einer der Befähigung entsprechenden
Verwendung

— mit der Befähigung für den höheren pädagogischen Dienst
im Justizvollzugsdienst als leitende Pädagogin oder leiten-
der Pädagoge im Justizvollzugsdienst

Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor

— an einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig
mit einer Schülerzahl von mehr als 180 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 540

— an einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von mehr als 80 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 540

1) — gestrichen —
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
3) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 14.
4) Eingangsamt im Sinne des § 24 BBesG.
5) Erhält von der neunten Stufe an eine Amtszulage nach Anlage 8.
6) — gestrichen —
7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8; diese wird nach zehnjähri-

gem Bezug beim Verbleiben in dieser Besoldungsgruppe auch nach
Beendigung der zulageberechtigenden Verwendung gewährt.

8) Erhält als Taubblindenlehrerin oder Taubblindenlehrer eine Stel-
lenzulage nach Anlage 8.

Besoldungsgruppe 14

Direktorstellvertreterin, Direktorstellvertreter

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule ohne Ober-
stufe mit einer Schülerzahl bis 5407)

Dozentin, Dozent

— an einer Volkshochschule10)

Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrektor

— als Dezernentin oder Dezernent beim Landesamt für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von 91
bis 180 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schü-
lerzahl von 61 bis 120,

einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von mehr
als 180 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schü-
lerzahl von mehr als 1203),
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einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschüler-
zahl von 181 bis 360,

einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von mehr als 180 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 3603)

Förderschulrektorin, Förderschulrektor

— einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von 41
bis 90 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schü-
lerzahl von 31 bis 60

— einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von 91
bis 180 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schü-
lerzahl von 61 bis 1203)

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von 41 bis 90 und einer Gesamt-
schülerzahl von 81 bis 180

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von 91 bis 180 und einer Gesamt-
schülerzahl von 181 bis 3603)

Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor8) 

— als die Didaktische Leiterin oder der Didaktische Leiter
einer Gesamtschule mit einer Schülerzahl im Sekundar-
bereich I bis 540

Oberstudienrätin, Oberstudienrat

— als die Didaktische Leiterin oder der Didaktische Leiter
einer Gesamtschule mit einer Schülerzahl im Sekundar-
bereich I bis 540

— als Dezernentin oder Dezernent beim Landesamt für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung

— als Fachbereichsleiterin oder Fachbereichsleiter an einer
Gesamtschule

— als Jahrgangsleiterin oder Jahrgangsleiter im Sekundar-
bereich I einer Integrierten Gesamtschule

— mit der Befähigung für das Lehramt an der Schule für
Blinde im Landesbildungszentrum für Blinde bei einer der
Befähigung entsprechenden Verwendung1)

— mit der Befähigung für das Lehramt an Schulen für Gehör-
lose und Schwerhörige in den Landesbildungszentren für
Hörgeschädigte bei einer der Befähigung entsprechenden
Verwendung

— mit der Befähigung für den höheren pädagogischen Dienst
im Justizvollzugsdienst als leitende Pädagogin oder leiten-
der Pädagoge im Justizvollzugsdienst

Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschülerzahl
von mehr als 360,

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl von 181 bis 360 und einer Gesamtschü-
lerzahl bis 540,

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl von 181 bis 360 und einer Gesamtschü-
lerzahl von mehr als 5403),

einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl von mehr als 360 am Realschulzweig3) 

— als Dezernentin oder Dezernent beim Landesamt für Leh-
rerbildung und Schulentwicklung

— als Fachbereichsleiterin oder Fachbereichsleiter an einer
Gesamtschule 

— als Jahrgangsleiterin oder Jahrgangsleiter im Sekundarbe-
reich I einer Integrierten Gesamtschule 

Realschulrektorin, Realschulrektor

— als Leiterin oder Leiter

des Realschulzweigs mit einer Schülerzahl von 181 bis
360 an einer Kooperativen Gesamtschule,

des Realschulzweigs mit einer Schülerzahl von mehr als
360 an einer Kooperativen Gesamtschule3)

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschülerzahl
bis 360

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl bis 180 und einer Gesamtschülerzahl
von mehr als 3603)

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl von 181 bis 360 und einer Gesamtschü-
lerzahl bis 5403)

Rektorin, Rektor

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Gesamtschülerzahl von mehr als 360

— als Leiterin oder Leiter einer zusammengefassten Schule
mit Förderschulzweig und einer Gesamtschülerzahl von
mehr als 360

Seminarkonrektorin, Seminarkonrektor

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

eines Studienseminars für das Lehramt an Grund-, Haupt-
und Realschulen4),

eines Studienseminars für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik

Seminarrektorin, Seminarrektor

— als Leiterin oder Leiter eines Studienseminars

für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen3)4),

für das Lehramt für Sonderpädagogik3)5)

Zweite Förderschulkonrektorin, Zweiter Förderschulkonrektor

— an einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von
mehr als 270 oder einer sonstigen Förderschule mit einer
Schülerzahl von mehr als 180

— an einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von mehr als 180 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 540

Zweite Realschulkonrektorin, Zweiter Realschulkonrektor

— an einer zusammengefassten Schule mit einer Schülerzahl
von mehr als 180 am Realschulzweig und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 540

1) Erhält als Taubblindenlehrerin oder Taubblindenlehrer eine Stel-
lenzulage nach Anlage 8.

2) — gestrichen —
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
4) Mit der Befähigung für dieses Lehramt, der Befähigung für das Lehr-

amt an Grund- und Hauptschulen oder der Befähigung für das Lehr-
amt an Realschulen. 

5) Mit der Befähigung für ein entsprechendes Lehramt.
6) — gestrichen —
7) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen

oder des höheren Dienstes.
8) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen

Dienstes.
9) — gestrichen —
10) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 13.
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Besoldungsgruppe 15

Direktorin oder Direktor beim Landesamt für Lehrerbildung
und Schulentwicklung

Direktorin oder Direktor einer Volkshochschule

— mit mehr als 15 000 bis 40 000 Unterrichtsstunden jähr-
lich

Direktorstellvertreterin, Direktorstellvertreter2) 

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

einer Gesamtschule mit Oberstufe3),

einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit einer Schülerzahl
von 541 bis 1 000,

einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit einer Schülerzahl
von mehr als 1 0003),

einer Volkshochschule mit mehr als 40 000 Unterrichts-
stunden jährlich

Fachmoderatorin, Fachmoderator

— für Gesamtschulen1)

Förderschulrektorin, Förderschulrektor

— einer Schule für Lernhilfe mit einer Schülerzahl von mehr
als 180 oder einer sonstigen Förderschule mit einer Schü-
lerzahl von mehr als 120

— einer zusammengefassten Schule mit Förderschulzweig
mit einer Schülerzahl von mehr als 180 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 360

Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirektor2)

— als Leiterin oder Leiter

einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit einer Schülerzahl
bis 540,

einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit einer Schülerzahl
von 541 bis 1 0003)

Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor6)

— als die Didaktische Leiterin oder der Didaktische Leiter
einer Gesamtschule mit einer Schülerzahl im Sekundar-
bereich I von mehr als 540

— als Leiterin oder Leiter des Sekundarbereichs I mit einer
Schülerzahl von mehr als 810 an einer Integrierten
Gesamtschule mit Oberstufe

Realschulrektorin, Realschulrektor

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig mit
einer Schülerzahl von 181 bis 360 und einer Gesamt-
schülerzahl von mehr als 540

— einer zusammengefassten Schule mit Realschulzweig und
einer Schülerzahl von mehr als 360 am Realschulzweig

Studiendirektorin, Studiendirektor

— als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter bei einem
Landesbildungszentrum für Blinde oder für Hörgeschä-
digte

— als die Didaktische Leiterin oder der Didaktische Leiter
einer Gesamtschule mit einer Schülerzahl im Sekundar-
bereich I von mehr als 5401)

— als die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der
Leiterin oder des Leiters

eines Landesbildungszentrums für Blinde oder für Hör-
geschädigte mit einer Schülerzahl bis 1505),

eines Landesbildungszentrums für Blinde oder für Hör-
geschädigte mit einer Schülerzahl von mehr als 1503)5),

eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren
Dienstes3)

— als Fachberaterin oder Fachberater für Hör- und Sprachge-
schädigte

— als Leiterin oder Leiter 

einer selbständigen Schule für Blinde oder für Gehörlose
und Schwerhörige mit einer Schülerzahl bis 705),

einer selbständigen Schule für Blinde oder für Gehörlose
und Schwerhörige mit einer Schülerzahl von mehr als
703)5),

eines Landesbildungszentrums für Blinde oder für Hör-
geschädigte mit einer Schülerzahl bis 1503)5),

des Sekundarbereichs II an einer Integrierten Gesamt-
schule1),

des Sekundarbereichs I mit einer Schülerzahl von mehr
als 810 an einer Integrierten Gesamtschule mit Ober-
stufe1),

des Gymnasialzweigs mit einer Schülerzahl von 131
bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule mit Ober-
stufe1),

des Gymnasialzweigs mit einer Schülerzahl von mehr als
360 an einer Kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe1)3),

des Gymnasialzweigs mit einer Schülerzahl von mehr als
130 an einer Kooperativen Gesamtschule ohne Oberstufe1) 

—  im Hochschuldienst

1) Im Rahmen der Obergrenze nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe
A 15 der Bundesbesoldungsordnung A.

2) An Gesamtschulen für Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehr-
amt des gehobenen oder des höheren Dienstes.

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
4) — gestrichen —
5) Bei Schulzweigen mit Teilzeitunterricht rechnet eine Teilzeit-

schüler-Zahl von 2,5 als eins.
6) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen

Dienstes.

Besoldungsgruppe 16

Direktorin der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz und
Professorin, Direktor der Alfred Toepfer Akademie für Natur-
schutz und Professor

Direktorin oder Direktor einer Volkshochschule

— mit mehr als 40 000 Unterrichtsstunden jährlich

Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirektor4)

— als Leiterin oder Leiter

einer Gesamtschule mit Oberstufe,

einer Gesamtschule ohne Oberstufe mit einer Schülerzahl
von mehr als 1 000

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Tierseuchenkasse

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Tierschutz

Landstallmeisterin, Landstallmeister

Leitende Direktorin oder Leitender Direktor beim Landesamt
für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor

— als Leiterin oder Leiter

des Studienkollegs für ausländische Studierende an der
Universität Hannover,

eines Landesbildungszentrums für Blinde oder für Hör-
geschädigte mit einer Schülerzahl von mehr als 1501),

eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren
Dienstes
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Polizeivizepräsidentin, Polizeivizepräsident

Stellvertretende Direktorin oder Stellvertretender Direktor des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Nieder-
sachsen

— als die stellvertretende Geschäftsführerin oder der stellver-
tretende Geschäftsführer

Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Kommunalprüfungs-
anstalt

1) Bei Schulzweigen mit Teilzeitunterricht rechnet eine Teilzeitschüler-
Zahl von 2,5 als eins.

2) — gestrichen —
3) — gestrichen — 
4) Für Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen

oder des höheren Dienstes.

A n h a n g

zur Niedersächsischen Besoldungsordnung A

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen

Besoldungsgruppe 9

Technische Lehrerin, Technischer Lehrer

— bei einer berufsbildenden Schule1)

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10.

Besoldungsgruppe 10

Fachlehrerin, Fachlehrer

— bei einer berufsbildenden Schule1)2)4)

Technische Lehrerin, Technischer Lehrer

— bei einer berufsbildenden Schule5)

— bei einer Berufs- oder Berufsfachschule3)

1) Eingangsamt im Sinne des § 24 BBesG.
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.
3) Erhält von der neunten Stufe an eine Amtszulage nach Anlage 8.
4) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 11.
5) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 9.

Besoldungsgruppe 11

Fachlehrerin, Fachlehrer

— bei einer berufsbildenden Schule1)

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 10.

Besoldungsgruppe 12

Technische Lehrerin oder Technischer Lehrer mit der Prüfung
für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen

— bei einer Blindenschule1)

— bei einer Landesgehörlosenschule1)

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.

Besoldungsgruppe 13

Oberlehrerin, Oberlehrer

— bei einer Berufsaufbau-, Berufsfach- oder Fachschule1)

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.

Besoldungsgruppe 15

Direktorin beim Landesamt für Bodenforschung und Pro-
fessorin, Direktor beim Landesamt für Bodenforschung und
Professor

Studiendirektorin, Studiendirektor

— als Leiterin oder Leiter einer Abteilung bei einem Berufs-
förderungswerk

Vizepräsidentin oder Vizepräsident einer Hochschule1) 

1) Soweit nicht anderweitig eingestuft.

Besoldungsgruppe 16

Leitende Archivdirektorin, Leitender Archivdirektor

— als Leiterin oder Leiter des Hauptstaatsarchivs in Hannover1)

Leitende Direktorin beim Landesamt für Bodenforschung und
Professorin, Leitender Direktor beim Landesamt für Boden-
forschung und Professor

Vizepräsidentin oder Vizepräsident

— der Fachhochschule Hannover, Oldenburg/Ostfriesland/
Wilhelmshaven

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.

Niedersächsische Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe 1

Besoldungsgruppe 2

Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor

— als Leiterin oder Leiter einer großen und bedeutsamen
Gruppe der Oberfinanzdirektion, sofern für die eigene und
mindestens eine weitere Gruppe Vertreterin oder Ver-
treter der Finanzpräsidentin oder des Finanzpräsidenten

Direktorin oder Direktor der Niedersächsischen Versorgungs-
kasse

Direktorin oder Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen

Direktorin oder Direktor der Polizei — im Ministerium für In-
neres, Sport und Integration

Direktorin oder Direktor der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebes für Mess- und
Eichwesen

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebes Informatik-
zentrum Niedersachsen

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebes Landesvermes-
sung und Geobasisinformation Niedersachsen

Direktorin oder Direktor des Landesmuseums Hannover

Geschäftsbereichsleiterin oder Geschäftsbereichsleiter der
Landwirtschaftskammer

Leitende Direktorin, Leitender Direktor

— als der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwal-
tungsbeamten unmittelbar unterstellte Leiterin oder un-
mittelbar unterstellter Leiter einer großen und besonders
bedeutenden Organisationseinheit eines Landkreises mit
einer Einwohnerzahl von mehr als 200 0001)

— als einer Beamtin oder einem Beamten auf Zeit unmittel-
bar unterstellte Leiterin oder unmittelbar unterstellter
Leiter einer großen und besonders bedeutenden Organisa-
tionseinheit der Region Hannover1)2)

— als einer Beamtin oder einem Beamten auf Zeit unmittel-
bar unterstellte Leiterin oder unmittelbar unterstellter
Leiter einer großen und besonders bedeutenden Organisa-
tionseinheit einer Stadt mit einer Einwohnerzahl von
mehr als 200 0001)2)
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Präsidentin oder Präsident der Niedersächsischen Schul-
inspektion

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Lehrerbildung
und Schulentwicklung

Präsidentin oder Präsident des Landesarchivs

Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Anstalt Niedersächsi-
sche Landesforsten

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit

1) Mit einem auf die Fachrichtung verweisenden Zusatz.
2) Höchstens ein Drittel der Stellen, die nach § 26 Abs. 1 BBesG in den

Besoldungsgruppen A 16 und B 2 ausgebracht werden dürfen.

Besoldungsgruppe 3

Direktorin oder Direktor der Technischen Informationsbiblio-
thek und der Universitätsbibliothek Hannover

Direktorin oder Direktor des Landeskriminalamtes

Direktorin oder Direktor des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung Niedersachsen 

— als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

Finanzpräsidentin oder Finanzpräsident

Geschäftsbereichsleiterin oder Geschäftsbereichsleiter der
Landwirtschaftskammer

— als allgemeine Vertreterin oder allgemeiner Vertreter der
Direktorin oder des Direktors der Landwirtschaftskammer

Landesbranddirektorin, Landesbranddirektor

Landespolizeidirektorin, Landespolizeidirektor

Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat

— als Prüfungsgebietsleiterin oder Prüfungsgebietsleiter beim
Landesrechnungshof

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident — soweit nicht in Besol-
dungsgruppe B 4 —

— als Leiterin oder Leiter einer Polizeidirektion oder der Poli-
zeibehörde für zentrale Aufgaben

Präsidentin oder Präsident der Kommunalprüfungsanstalt

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Bezüge und
Versorgung

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Statistik1)

Präsidentin oder Präsident des Landesgesundheitsamtes

Verfassungsschutzvizepräsidentin oder Verfassungsschutz-
vizepräsident

— als stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter
der Verfassungsschutzabteilung im für Inneres zuständi-
gen Ministerium

1) Soweit nicht Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter; sonst B 4.

Besoldungsgruppe 4

Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat

— als Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter der Niedersäch-
sischen Landesregierung für den Einsatz der Informations-
technik

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident — in Hannover —

Präsidentin oder Präsident der Anstalt Niedersächsische
Landesforsten

Präsidentin oder Präsident der Klosterkammer Hannover

Präsidentin oder Präsident der Landesschulbehörde

Präsidentin oder Präsident der Niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Bergbau,
Energie und Geologie

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Soziales,
Jugend und Familie

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Statistik1)

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit

1) Soweit zugleich Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter; sonst
B 3.

Besoldungsgruppe 5

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebes für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Daten-
schutz 

Parlamentsrätin, Parlamentsrat

— als Mitglied des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes
beim Landtag

Besoldungsgruppe 6

Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer

Präsidentin oder Präsident des Landespräsidiums für Polizei,
Brand- und Katastrophenschutz

Verfassungsschutzpräsidentin oder Verfassungsschutzpräsi-
dent

— als Leiterin oder Leiter der Verfassungsschutzabteilung im
für Inneres zuständigen Ministerium

Besoldungsgruppe 7

Oberfinanzpräsidentin oder Oberfinanzpräsident 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesrechnungshofs

Besoldungsgruppe 8

Besoldungsgruppe 9

Direktorin oder Direktor beim Landtag1) 

Präsidentin oder Präsident des Landesrechnungshofs1) 

Staatssekretärin, Staatssekretär1) 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8.

Besoldungsgruppe 10

Staatssekretärin oder Staatssekretär

— als Leiterin oder Leiter der Stabsstelle Verwaltungsmoder-
nisierung

A n h a n g
zur Niedersächsischen Besoldungsordnung B

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen

Besoldungsgruppe 2

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer Handwerks-
kammer

— mit mehr als 5 000 Betrieben im Bezirk1)

Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Universität Olden-
burg 

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesamtes für Öko-
logie

Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Landesamtes für Zen-
trale Soziale Aufgaben

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 15 oder A 16.
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Besoldungsgruppe 3

Direktorin oder Direktor des Landesbetriebes für Wasserwirt-
schaft und Küstenschutz

Präsidentin oder Präsident der Niedersächsischen Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege 

Präsidentin oder Präsident des Landesbergamtes Clausthal-
Zellerfeld

Präsidentin oder Präsident einer Hochschule

— als hauptberufliche Leiterin oder hauptberuflicher Leiter
der Tierärztlichen Hochschule Hannover

Besoldungsgruppe 4

Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer Weser-
Ems

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Zentrale
Soziale Aufgaben

Besoldungsgruppe 5

Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer einer Hand-
werkskammer

— mit mehr als 5 000 Betrieben im Bezirk1) 

Präsidentin oder Präsident des Landesamtes für Verfassungs-
schutz

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe B 3 oder B 4.

Niedersächsische Besoldungsordnung C

Besoldungsgruppe 2

Professorin oder Professor an der Polizeiakademie1)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 oder W 2.

Besoldungsgruppe 3

Professorin oder Professor an der Polizeiakademie1)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 oder W 2.

Niedersächsische Besoldungsordnung W

Besoldungsgruppe 2

Professorin oder Professor an der Polizeiakademie1)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 oder C 3.
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Anlage 2
(ersetzt Anlage IV zum BBesG)

1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

3. Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe 

2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

S t u f e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 1 518,83 1 555,50 1 592,18 1 628,86 1 665,54 1 702,24 1 738,93

A 3 1 582,17 1 621,20 1 660,23 1 699,25 1 738,30 1 777,34 1 816,37

A 4 1 618,10 1 664,08 1 710,01 1 755,97 1 801,92 1 847,88 1 893,82

A 5 1 631,18 1 690,02 1 735,75 1 781,45 1 827,18 1 872,89 1 918,61 1 964,33

A 6 1 669,81 1 720,01 1 770,21 1 820,40 1 870,59 1 920,80 1 971,01 2 021,20 2 071,39

A 7 1 743,19 1 788,31 1 851,48 1 914,64 1 977,80 2 040,97 2 104,15 2 149,24 2 194,35 2 239,49

A 8 1 852,40 1 906,37 1 987,31 2 068,26 2 149,20 2 230,17 2 284,13 2 338,08 2 392,06 2 446,01

A 9 1 973,57 2 026,68 2 113,07 2 199,45 2 285,85 2 372,24 2 431,62 2 491,03 2 550,41 2 609,81

A 10 2 126,54 2 200,33 2 311,00 2 421,71 2 532,39 2 643,08 2 716,87 2 790,66 2 864,44 2 938,23

A 11 2 451,34 2 564,75 2 678,16 2 791,59 2 905,01 2 980,62 3 056,23 3 131,86 3 207,47 3 283,07

A 12 2 636,31 2 771,53 2 906,74 3 041,97 3 177,19 3 267,34 3 357,47 3 447,62 3 537,78 3 627,92

A 13 2 967,39 3 113,41 3 259,44 3 405,45 3 551,46 3 648,81 3 746,15 3 843,50 3 940,85 4 038,20

A 14 3 088,36 3 277,73 3 467,07 3 656,42 3 845,77 3 972,00 4 098,24 4 224,47 4 350,71 4 476,95

A 15 4 020,88 4 229,07 4 395,62 4 562,16 4 728,71 4 895,26 5 061,80

A 16 4 440,94 4 681,70 4 874,33 5 066,96 5 259,56 5 452,18 5 644,80

Besoldungsgruppe

B 1 5 061,80
B 2 5 888,50

B 3 6 238,47

B 4 6 605,03

B 5 7 025,58

B 6 7 422,71

B 7 7 809,02

B 8 8 211,65

B 9 8 625,32
B 10 10 162,42

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3

3 507,50 4 006,73 4 865,32

Besol-
dungs-
gruppe

S t u f e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L e b e n s a l t e r

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

R 1 3 186,76 3 332,78 3 409,66 3 607,95 3 806,24 4 004,53 4 202,83 4 401,13 4 599,41 4 797,72 4 996,00 5 194,31

R 2 3 884,33 4 082,62 4 280,91 4 479,21 4 677,51 4 875,80 5 074,10 5 272,37 5 470,68 5 668,94

R 3 6 238,47

R 4 6 605,03

R 5 7 025,58

R 6 7 422,71

R 7 7 809,02

R 8 8 211,65
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Anlage 6

(ersetzt insoweit Anlage IX zum BBesG)

Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage
(Monatsbeträge in Euro)

Amtszulagen

Allgemeine Stellenzulage

Anlage 7

(ersetzt Anlage 1 zu Nummer 1 der Bekanntmachung
des BMI vom 10. September 2003, BGBl. I S. 1843)

Stellenzulagen und Zulagen
(Monatsbeträge)

— in der Reihenfolge der Gesetzesstellen —

*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes
vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).

Anlage 8

Amtszulagen und Stellenzulagen 
nach Anlage 1 zum NBesG

(Monatsbeträge in Euro)

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro, vom Hundert

Bundesbesoldungsordnungen
A und B

V o r b e m e r k u n g e n
Nummer 19 Satz 1 217,90

Nummer 21 182,80

Besoldungsgruppe Fußnote
A 2 1 31,51

3 58,11

A 3 1, 5 58,11

2 31,51

7 29,36

A 4 1, 4 58,11

2 31,51

5 6,32
A 5 3 31,51

4, 6 58,11

A 6 6 31,51

A 7 2 39,12

5 50 v.  H. des jeweiligen 
Unterschiedsbetrages 
zum Grundgehalt der 
Besoldungsgruppe A 8

A 8 2 50,42

A 9 2, 3, 6 234,59

A 12 7, 8 136,26

A 13 6 108,97

7 163,45

11, 12, 13 238,40

A 14 5 163,45

A 15 7 163,45

Bundesbesoldungsordnung R

Besoldungsgruppe Fußnote
R 1 1, 2 180,71

R 2 3 bis 8, 10 180,71

R 3 3 180,71

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro, vom Hundert

Bundesbesoldungsordnungen A
und B

V o r b e m e r k u n g e n
Nummer 27

Abs. 1
Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa 16,87

Doppelbuchstabe bb 66,00

Buchstabe b 73,36

Buchstabe c 73,36

Abs. 2

Buchstabe a

Doppelbuchstabe bb 49,15

Buchstabe b und c 73,36

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro, vom Hundert

Bundesbesoldungsordnung C

V o r b e m e r k u n g e n

Nummer 2 b 73,36

Nummer 3

Die Zulage beträgt 12,5 v. H. des Endgrund-
gehalts oder, bei festen 
Gehältern, des Grund-
gehalts der Besoldungs-
gruppe*)

für Beamte der 
Besoldungsgruppe(n)

C 1 A 13

C 2 A 15

C 3 und C 4 B 3

Nummer 5

wenn ein Amt ausgeübt wird

der Besoldungsgruppe R 1 205,54

der Besoldungsgruppe R 2 230,08

Besoldungsgruppe Fußnote

C 2 1 104,32

Dem Grunde nach geregelt in

Besoldungsgruppe Fußnote

A 9 1 234,59

A 10 3 108,97

A 12 2 63,02

A 12 3 136,26

A 13 2 163,45

A 13 5 76,89

A 13 7 136,26

A 13 8 47,27

A 14 1 47,27

A 14 3 163,45

A 15 3 163,45

A 10 Anhang 2 108,97

A 10 Anhang 3 106,81

A 12 Anhang 1 63,02

A 13 Anhang 1 108,97

A 16 Anhang  1 182,80

B 9 1 670,87
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Anlage 17
(ersetzt Anlage VI i zum BBesG)

Auslandskinderzuschlag (§ 56 BBesG)
(Monatsbeträge in Euro je Kind)

Anlage 18

(ersetzt die Beträge aus § 4 Abs. 1 und 3 der Verordnung über die
Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte [MVergV] in der
Fassung vom 3. Dezember 1998 [BGBl. I S. 3494], zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. November 2004 [BGBl. I S. 2774])

Mehrarbeitsvergütung
(Beträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe

nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 nach 
§ 56

Abs. 1 
Nr. 2

Stufe des Auslandszuschlags

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 bis A 16,
B 1 bis B 10 130,05 149,11 168,68 186,64 206,78 225,84 244,33 263,38 282,41 302,01 321,05 338,47 130,05

§ 4 Abs. 1 MVergV

Besoldungsgruppen

A 2 bis A 4 10,26

A 5 bis A 8 12,12

A 9 bis A 12 16,63

A 13 bis A 16 22,94

§ 4 Abs. 3 MVergV

Nummer 1 15,48

Nummer 2 19,18

Nummer 3 22,77

Nummern 4 und 5 26,60
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